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Leserbrief

Gesetze undVorschriften zu
machen ist nicht schwer,
diese zu halten aber sehr
Dies dürfte auch auf die BAV-Geset-
zesänderung Art. 49 Abs. 3/b zutreffen.
In der «Schweizer Landtechnik» 4/92
(Seite 34) stand klipp und klar: «Der
Druck am Bremsanschluss (Traktor)
darf 130 bar nicht übersteigen.»
Im August 1993 kontrollierte ich diese
Werte an zwei kürzlich importierten
Traktoren. An beiden typengeprüften
Fahrzeugen zeigten sich Werte von 165
bar und mehr. Der Halter eines Traktors
verlangte bei der Kontrollvorführung
beim Strassenverkehrsamt des Kantons

Zürich eine Prüfung des hydrauli¬

schen Druckes in der Bremsanlage.
Dieses Anliegen wurde jedoch abgelehnt.

(Mein Verdacht: Beim
Strassenverkehrsamt sind, nachdem die neue
BAV-Änderung rund ein Jahr in Kraft ist,
noch keine Messinstrumente vorhanden.

Bei meiner persönlichen Vorsprache

beim Strassenverkehrsamt in Win-
terthur wurde ich höflichst belehrt, dass
vom Bundesamt für Polizeiwesen in

einem Schreiben an den Zürcher
Regierungsrat und an die Strassenver-
kehrsämter der Druck von 130 auf 150
bar erhöht wurde. Grund dazu seien die

EG-Richtlinien 89/173, die einen Druck
von 150 bar zulassen.
Von dieser Gesetzesänderung habe ich
und, ich nehme an, auch andere Kollegen

aus der Landmaschinenbranche
keine Unterlagen erhalten. Da ich an
zirka 10 Traktoren mit Kosten von zirka
400 Franken den Druck auf 130 korrigiert

habe, zwecks Anpassung an die
neuen Vorschriften, möchte ich wissen,
welches Amt den Traktorhaltern diese
vergeblichen Auslagen zurückvergütet.
Ein Bürger sollte sich offenbar zwei
Jahre Zeit nehmen, bevor er neue
Gesetzeserlasse befolgt. Zudem würde
das Bundesamt für Polizeiwesen gut
daran tun, sich zuerst bei der EG in

Brüssel zu erkundigen, was dort
gewünscht oder verlangt wird.

Hugo Karrer, Wiesendangen ZH

Schweizer
Landtechnik
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Schmierstoff
für Traktoren,9

landwirtschaft
Geräte und
Forstmaschinen

Peter Amhofs Erben
Landmaschinen
5648 Alikon AG
Tel. 042/66 13 80

Die Hygienebox,
die mit dem Kalb wächst

Hygienebox
mit Kessel- od.
Ventiltränke

Nach den Vorschriften des Tierschutzgesetzes.

Verstellbarer Rost, deshalb
grössere Reinlichkeit, automatische
Ventiltränke und Kesseltränke Kombi,
deshalb keine Verluste. Einzel- oder
Gruppenaufstellung möglich. Günstiger
Preis. Lieferung auch ohne Holz.

Verlangen Sie Prospekte und Offerten
vom Hersteller.
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